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Tischtennisverband Rheinland / Rheinhessen e.V. 

 
Natürlich  ist  die  derzeit  dringendste  Frage  für  euch,  ob  und wie  der
Spielbetrieb der Saison 2019/20 beendet werden kann. Jedoch bitten wir
euch  um  Geduld,  da  zum  jetzigen  Zeitpunkt  keine  Aussage  hierüber
gemacht werden kann. Fest steht, dass eine Arbeitsgruppe unter Leitung
des DTTB diese Frage bearbeitet und wir, sobald Ergebnisse feststehen,
euch darüber informieren werden.  
 
Die  Arbeitsgruppe  Mannschaftsspielbetrieb  des  RTTVR  hat  sich
zwischenzeitlich mit den Ergänzungen  zur WO des RTTVR befasst und
dem  Sportausschuss Vorschläge  für die Angleichung beider Verbände
vorgelegt.  Vom  Sportausschuss  wurde  die WO  in  seiner  Sitzung  am
07.03.2020 in der nun veröffentlichten Version verabschiedet. 
 
Wichtige Änderungen:  

Bisher wurden Nachverlegungen nur um 7 Tage nach hinten genehmigt,
jetzt sind Nachverlegungen unter den oben genannten 
Voraussetzungen auch weiter nach hinten möglich. 

Die neue Regelung zur Schnellerfassung der Spiele betrifft im Einzelnen 
folgende Spielklassen: 
Herren:  
Verbandoberliga (1 Gruppe) 
Verbandsliga (2 Gruppen (Rheinland, Rheinhessen)) 
2. Verbandsliga (2 Gruppen (Rheinland Nord‐Ost, Rheinland Süd‐West) 
Damen: 
Verbandsoberliga (1 Gruppe) 
Verbandsliga ( bis zu 2 Gruppen (Rheinland, Rheinhessen)) 
Jugend: 
Verbandsliga (2 Gruppen (Rheinland, Rheinhessen) 
2. Verbandsliga (2 Gruppen (Rheinland Nord‐Ost, Rheinland Süd‐West) 

Ergänzung zu WO I 5.13 
In der Verbandsoberliga und der Verbandsliga muss die Schnellerfassung 
innerhalb von einer Stunde nach Spielende erfolgen. 
Eine nicht erfolgte oder verspätete Eingabe (Erfassung) in click-TT wird im 
automatisierten Verfahren gemäß Tabelle der Strafgebühren geahndet. 

Ergänzung zu WO G 6.2 
Im Zuständigkeitsbereich des RTTVR sind einvernehmliche 
Nachverlegungen zulässig, wenn diese der sportlich einwandfreien 
Abwicklung der Hauptrundenspiele nicht entgegenstehen.  
Dabei dürfen die festgesetzten Schlusstermine für die Beendigung der Vor- 
und Rückrunde nicht überschritten werden. 
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Wir passen uns damit den Turnierklassen des DTTB an und bieten zudem 
die Möglichkeit, im Leistungsbereich unterhalb der 1600 Punkte weiter zu 
unterteilen. 

 
 
 
 

Was ändert sich noch?  
Im Pokal musste aufgrund der dann 12 Regionspokalsieger ein neuer 
Austragungsmodus für die Endrunde entwickelt werden. Hier wird es 
künftig nach den Regionsfinalen eine Zwischenrunde geben. Dieses eine 
Spiel ist individuell unter den Teilnehmern innerhalb eines bestimmten 
Zeitraumes terminierbar. Die dann 6 verbleibenden Mannschaften spielen 
das Verbandspokalfinale in bekannter Form. 
 
 
 
Euer heißer Draht zur Geschäftsstelle bei Fragen zur WO: 
Anja Becker (mobil 0151‐12315702, anja.becker@rttvr.info) 

 

Ergänzung zu WO D 4.2 
Künftig gelten im RTTVR die vom DTTB festgesetzten Grenzen für die 
Leistungsklassen. 
Herren A (2000), Herren B (1800), Herren C (1600)  
Damen A (1700), Damen B (1500), Damen C (1300) 
dazu sind noch Herren D (1400) und optional auch Herren E (1200) möglich. 

Ergänzung zu WO E 2.5 
In der untersten Gliederung ist die Austragung aller zum Spielsystem 
gehörenden Spiele möglich. 


